
Regierung von Unterfranken

Windenergie in Unterfranken – Situation und 

Perspektiven aus landesplanerischer Sicht
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Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde
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• Oliver Weidlich, Diplom-Geograph

• Leitender Regierungsdirektor in der
Regierung von Unterfranken 
- höhere Landesplanungsbehörde

• Aufgaben: 

Raumverträglichkeitsprüfung für Großprojekte aber auch 
Bauleitplanung, Raumnutzungskonflikte lösen; Vorsorge für 
Nutzungen und Funktionen des Raumes treffen

• Raumordnungsverfahren, landesplanerische Stellungnahmen (über 
400 im Jahr)

• Regionalplanung für drei Planungsregionen 

• Regionalmanagement, Regionalentwicklung

• aktuell wichtigste Aufgabe: Windenergieausbau 
raumverträglich steuern
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Die neuen Rahmenbedingungen: Zeitenwende und 

ambitionierte Ziele, klarer Auftrag

Ausgangssituation in Unterfranken

Die neuen Flächenziele regional

Methodik der regionalplanerischen 
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Zell a. Main 
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Bundesrepublik Deutschland:
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Bis 2030 soll der Bruttostromverbrauch zu mindestens 80% aus 

Erneuerbaren Energien gedeckt werden. 2022 waren es 46,2%.
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Das bedeutet:

„Der Anteil der erneuerbaren Energien am 

Bruttostromverbrauch muss sich innerhalb von 

weniger als zehn Jahren fast verdoppeln. 

Wind- und Solarenergie müssen dreimal schneller 

als bisher ausgebaut werden – zu Wasser, zu Land 

und auf dem Dach.“

www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/klimaschutz/energiewende-

beschleunigen
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Und Bayern?

-> Koalitionsvertrag für die Legislaturperiode 2023 – 2028

„Wir wollen den Ausbau unserer Heimatenergien nochmals 

forcieren und die Stromerzeugung aus Erneuerbaren 

Energien bis 2030 verdoppeln.

Die Stromerzeugung aus Photovoltaik wollen wir bis 2030 

verdreifachen. 

Auch bei der Windkraft ist es unser Ziel, mittelfristig einen 

Spitzenplatz in Deutschland beim Wind an Land zu erreichen. 

Unser erstes Ziel auf diesem Weg sind 1.000 neue 

Windkraftanlagen im Freistaat bis 2030.“             (Auszug aus S. 66f.)
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Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde
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Regierung von Unterfranken

Im sog. „Osterpaket“ und „Sommerpaket“ 2022 wurden eine Reihe von Gesetzen 
verabschiedet, die eine große Bedeutung für die Regionalplanung mit sich 
brachten:

8

Zeitenwende?

 Konkrete Flächenvorgaben (§ 1 WindBG)

 Überragendes öffentliches Interesse für Erneuerbare Energien (§ 2 EEG)

 Öffnung der Landschaftsschutzgebiete für Windenergieanlagen (BNatSchG)

 Entfall der 10H-Regel in Bayern in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten (Art 82 
Abs. 5 BayBO)

 Umstellung von Ausschlussplanung auf Positivplanung (§ 249 Abs. 1-6 BauGB)

 Positive Vorwirkung der Planung (§ 245e Abs. 4 BauGB)

Zusätzlich wurden in der Zwischenzeit viele weitere Stellschrauben angepasst (u.a. 
bei Artenschutz) und beschleunigende Maßnahmen (z.B. Verzicht auf 
Umweltverträglichkeitsprüfung, § 6 WindBG) auf den Weg gebracht.

Oliver Weidlich - Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde
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Grundlage für Zuweisung 

der Flächenbeitragswerte 

bildet eine Potenzialstudie 

im Auftrag des BMWK 

(Analyse der 

Flächenverfügbarkeit für 

Windenergie)

Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) 

10

Flächenbeitragswerte im Umfang von ca. 2 % der Landesflächen erforderlich

Oliver Weidlich - Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde
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Regierung von UnterfrankenAuftrag der Regionalplanung

Landesentwicklungsprogramm Bayern
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• Bis 31. Dezember 2027: mind. 1,1% der Regionsfläche

• Bis 31. Dezember 2032: mind. 1,8 - 2 % der Regionsfläche

• Erstellung regionsweiter Steuerungskonzepte für 
Windenergieanlagen durch jeden Regionalen Planungsverband.

• Auseinandersetzung mit allen einschlägigen Belangen der 
gesamten Region.

• Darauf aufbauend: Ausweisung von Vorranggebiete für die 
Errichtung von Windenergieanlagen in jedem Regionalplan.

11 Oliver Weidlich - Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde
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Beschluss Region Datum

1. Alle unterfränkischen RPV haben beschlossen die Regionalpläne im 
Bereich Windenergie neu aufzustellen bzw. fortzuschreiben. 

Bayerischer Untermain 19.07.2022

Würzburg 02.05. + 26.10.2022

Main-Rhön 03.06.2022

2. Die drei RPV streben an, in den anstehenden Änderungsverfahren 
direkt das Flächenziel für das Jahr 2032 zu erreichen: 
1,8 % + X 

Bayerischer Untermain 10.02.2023

Würzburg 26.10.2022

Main-Rhön 03.06.2022

3. Das methodische Vorgehen der höheren Landesplanungsbehörde 
(Regionsbeauftragte) sowie der jeweilige Kriterienkatalog wurde 
zustimmend von allen RPV zur Kenntnis genommen.

1.

Bayerischer Untermain 10.02.2023

Würzburg 13.03.2023

Main-Rhön 21.03.2023

4. Das Erreichen des Zwischenziels für 2027 (1,1 %) wurde in der 
Region Würzburg festgestellt. Würzburg 13.03.2023

Beschlusslage in den drei Regionalen Planungsverbänden
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Regierung von Unterfranken

Oliver Weidlich - Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde15

Ausgangssituation in Unterfranken: positiv aber differenziert

274 Windräder 

Region Bayer. Untermain:   14   

Region Würzburg: 129 

Region Main-Rhön: 131 

Lkr. Wü: 71

Schon jetzt

zusätzliches Potential:

über 200 weitere Windräder.

R1: ca. 48

R2: ca. 60

R3: ca. 94



Prognos Energieatlas
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Zielwert entspricht der Fläche 
der Gemeinde Karsbach

Zielwert 2032

bundesweit: 2 %

Bayern: 1,8 %

2 % der 
Regionsfläche

= ca. 6.123 
ha

Schon Bestand:

24 Vorranggebiete
mit 2.334 ha

26 
Vorbehaltsgebiete
mit 1.398 ha

= 3.732 ha VBG + 
VRG

Bei Aufstufung 
aller VBG zum 
VRG

 Zusätzlicher 
Bedarf
ca. 2.400 ha 
VRG

Zielwert:
ca. 3000 ha VRG

100 moderne 
WEA mit 
insgesamt
ca. 600 MW 
Nennleistung

(Flächenbedarf
ca. 30 ha je WEA)

17

Flächenziel Region Würzburg

Oliver Weidlich - Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde
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Regierung von Unterfranken
Wie kommen wir zu den 2 % neuen Windenergiegebieten?

18
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Regierung von Unterfranken
Flächendeckende Raumbewertung hinsichtlich der 
Vereinbarkeit vorliegender Nutzungs- und Schutzbelange mit 
der Windenergienutzung - Raumwiderstandsanalyse

Wind-
steuerungs-

konzept

19 Oliver Weidlich - Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde
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Regierung von Unterfranken
Einteilung der Kriterien in Raumwiderstandsklassen (RWK)

20

RWK I Flächenkategorien, die rechtlich oder 

tatsächlich für Windenergie ungeeignet sind.

Ungeeignete 

Flächen aus 

regional-

planerischer Sicht 

RWK II Flächenkategorien, die vorsorgend aus 

planerischen und fachlichen Gründen nicht für die 

Festlegung von Vorranggebieten herangezogen 

werden.

RWK III Flächenkategorien, die Konfliktrisiken mit anderen 

Nutzungs- und Schutzbelangen beinhalten 

(Restriktionsflächen) und im Einzelfall zu prüfen 

und abzuwägen sind.

Bedingt geeignete 

Flächen -

Einzelfallprüfung

Oliver Weidlich - Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde
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Raumwiderstandsklasse I
Flächenkategorien, die rechtlich und/oder tatsächlich für eine Windenergienutzung ungeeignet sind (abwägungsfeste Belange)

 Siedlungsfläche, Weiler, Einzelhöfe

 Naturschutzgebiet

 Naturwaldreservate und Naturwälder

 Fließ- und Standgewässer

 Trinkwasserschutzgebiete Zone I

 Genehmigte Gebiete für obertägigen Abbau von Bodenschätzen

 Verkehrslandeplätze, Sonderlandeplätze für UL, Sonderlandeplätze für Hubschrauber, Segelfluggelände

 Militärische Liegenschaften (Kasernen, Übungsplätze, Munitionslager etc.)

 Bundesautobahnen, Landes-, Staats- und Kreisstraßen (+ Anbauverbotszone)

 Schienenwege

 Höchstspannungsleitungen Hochspannungsleitungen, 110 kV-Bahnstromleitungen

21 Oliver Weidlich - Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde
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Raumwiderstandsklasse II
Flächenkategorien, die vorsorgend aus planerischen und fachlichen Gründen nicht für die Festlegung von Vorranggebieten herangezogen 

werden (planerische Abwägung)

 Wohnbauflächen / Gemischte Bauflächen (Dorf-/Mischgebiet) + 1.000 m Puffer      -> R3: Abstände unverändert: 800m; nur zentrale Orte 1.000m 

 Sondergebiete, die der Erholung dienen (Ferienhaus-, Campingplatz- u. Wochenendhausgebiete) + 1.000 m

 Sonstige Sondergebiete mit Zweckbindung Fremdenverkehr, Hochschulgebiete, Klinikgebiete + 1.000 m

 Sonstige Sondergebiete (Ladengebiete, großflächige Handelsbetriebe, Messen, Kongresse, Hafengebiete, FF-PVA)  ohne Puffer

 Gemeinbedarfsflächen (Kindertagesstätten, Schulen, Kirchen, soziale oder kulturelle Gebäude und Einrichtungen) + 1.000 m

 Gemeinbedarfsflächen und Sondergebiete mit Zweckbindung Sport, Freizeit + 300 m

 Siedlungsgebundene Grünflächen (Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe) + 300 m

 Gewerbegebiete + 300 m -> R3 Abstände unverändert: 300m; bei zentralen Orten: 500m

 Industriegebiete  ohne Puffer

 Wohnnutzung im Außenbereich + 500 m= R3 ; 600 m = R1 + R2

 FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete

 Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG > 5 ha

 Geschützte Landschaftsbestandteile

 Populationszentren kollisionsgefährdeter Arten (Kategorie I) -> R3: Ausnahmen: Rotmilan (RWK III)

 Regionale Grünzüge und Trenngrünflächen                                                              -> R3 hat keine Grünzüge im RP festgelegt

 R3: LSG außerhalb der Naturparke Rhön, Haßberge, Steigerwald

 Schutzwald und Bannwald

 Erholungswald Stufe I

 Wald mit besonderer Bedeutung als forsthistorischer Waldbestand und im Bereich von Kulturdenkmälern / für Lehre und Forschung / für die Sicherung forstlicher 

Genressourcen

 Sonderkulturen Weinbau

 Trinkwasserschutzgebiete Zone II und Zone IIIA

 Überschwemmungsgebiete / Vorranggebiete für den Hochwasserschutz

 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zum Abbau von Bodenschätzen Vorbehaltsgebiete zum Abbau von Bodenschätzen

 Bauschutzbereich Flugplatz / Flugplatzrunden

 Angeordnete Schutzbereiche um Verteidigungsanlagen

 Flugbeschränkungsgebiete (ED-R 135 Hammelburg)

 Abstandspuffer zu Infrastruktureinrichtungen (Straßen, Schienenwege, Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen
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Raumwiderstandsklasse III
Flächenkategorien, die Konfliktrisiken mit anderen Nutzungs- und Schutzbelangen beinhalten (Restriktionsflächen)

 Landschaftsschutzgebiet

 Puffer (1000m) um Vogelschutzgebiet

 Populationszentren kollisionsgefährdeter Arten (unbekannt)

 Populationszentren störungsempfindlicher Arten (unbekannt)

 Arten und Lebensräume Wertstufe 4

 Landschaftliches Vorbehaltsgebiet außerhalb von naturschutzrechtlich gesicherten Gebieten

 Landschaftsschutzgebiet im Naturpark/Landschaftsschutzgebiet

 Landschaftsbildeinheit mit überwiegend sehr hoher charakteristischer landschaftlicher Eigenart 

(Stufe 5) und hoher Erholungseignung (Stufe 3)

 Landschaftsbildeinheit mit überwiegend hoher charakteristischer landschaftlicher Eigenart

(Stufe 4) und hoher Erholungseignung (Stufe 3) im Landschaftsschutzgebiet

 Visuelle Leitlinie mit sehr hoher Fernwirkung + 1000m Puffer

 Visuelle Leitlinie mit hoher Fernwirkung + 300m Puffer

 Höhenrücken mit sehr hoher Fernwirkung + 1000m Puffer

 Höhenrücken mit hoher Fernwirkung + 300m Puffer

 Bedeutsame Kulturlandschaft (mit Nr.)

 Besonders landschaftsprägendes Baudenkmal bzw. Ensemble; UNESCO-Welterbe

+ 10.000m Puffer

 Bodendenkmal

 Regionales Trenngrün [ggf. RWK II]

 Regionaler Grünzug [ggf. RWK II]

 Bodenschutzwald [ggf. RWK II]

 Regionaler Klimaschutzwald

 Schutzwald Immissionsschutz

 Schutzwald Klimaschutz

 Schutzwald Lärmschutz

 Sichtschutzwald

 Schutzwald Lebensraum

 Schutzwald Landschaftsbild

 Trinkwasserschutzgebiet Zone III (festgesetzt, planreif)

 Trinkwasserschutzgebiet Zone IIIB (festgesetzt, planreif)

 Vorranggebiet für Wasserversorgung 

 Vorbehaltsgebiet für Wasserversorgung 

 Vorranggebiet für Wasserversorgung (Fachvorschlag)

 Vorbehaltsgebiet für Wasserversorgung (Fachvorschlag)

 Heilquellenschutzgebiet Zone III (qualitativ)

 Heilquellenschutzgebiet Zone A (quantitativ)

 Trinkwasserschutzgebiete Zone IIIB und  Zone III?

 Überschwemmungsgebiete / Vorranggebiete für den 

Hochwasserschutz

 300m Sicherheitspuffer um Vorrang- und Vorbehaltsgebiete

für Bodenschätze bei Sprengungen

 Gebiete für obertägigen Abbau von Bodenschätzen (geplant)

 Flugnavigationsanlage CVOR im Anlagenschutzbereich (3-15km)

 Schutzkreise um zivile Landeplätze mit Schutzabständen (4-1,5km)

 Zuständigkeitsbereich Militärflughafen Niederstetten und 

Militärflughafen Ansbach/Illesheim

 Anlagenschutzbereich VOR Breitsol

 Anlagenschutzbereich VOR Giebelstadt

 Flugbeschränkungsgebiet ED-R 150 für das militärische

Nachttiefflugstreckensystem

 Absetzplatz [ggf. RWK II]

 Windgeschwindigkeit in 160m Höhe Kl1: 5,0 - 5,5 m/s

 Hangneigung 10-20°

 Hangneigung >20°

Raumwiderstandsklasse III
Flächenkategorien, die Konfliktrisiken mit anderen Nutzungs- und Schutzbelangen beinhalten (Restriktionsflächen)

 Landschaftsschutzgebiet

 Puffer (1000m) um Vogelschutzgebiet

 Populationszentren kollisionsgefährdeter Arten (Kategorie I)

 Populationszentren störungsempfindlicher Arten (Kategorie II)

 Arten und Lebensräume Wertstufe 4

 Landschaftliches Vorbehaltsgebiet außerhalb naturschutzrechtlich gesicherter Gebiete

 Landschaftsschutzgebiet im Naturpark

/ andere Landschaftsschutzgebiete -> R3: RWK II

 Landschaftsbildeinheit mit überwiegend sehr hoher charakteristischer landschaftlicher Eigenart 

(Stufe 5) und hoher Erholungseignung (Stufe 3) -> R3: Stufe 5 in RWK II 

 Landschaftsbildeinheit mit überwiegend hoher charakteristischer landschaftlicher Eigenart

(Stufe 4) und hoher Erholungseignung (Stufe 3) im Landschaftsschutzgebiet

 Visuelle Leitlinie mit sehr hoher Fernwirkung + 1000m Puffer

 Visuelle Leitlinie mit hoher Fernwirkung + 300m Puffer

 Höhenrücken mit sehr hoher Fernwirkung + 1000m Puffer

 Höhenrücken mit hoher Fernwirkung + 300m Puffer

 Bedeutsame Kulturlandschaft (mit Nr.)

 Besonders landschaftsprägendes Baudenkmal bzw. Ensemble; UNESCO-Welterbe

+ 10.000m Puffer

 Bodendenkmal

 Bodenschutzwald [ggf. RWK II]

 Regionaler Klimaschutzwald

 Schutzwald Immissionsschutz

 Schutzwald Klimaschutz

 Schutzwald Lärmschutz

 Sichtschutzwald

 Schutzwald Lebensraum

 Schutzwald Landschaftsbild

 Trinkwasserschutzgebiete und Zone IIIA, Zone IIIB und  Zone III

(festgesetzt, planreif)

 Vorranggebiet für Wasserversorgung 

 Vorbehaltsgebiet für Wasserversorgung 

 Heilquellenschutzgebiet Zone III (qualitativ) (R3)

 Heilquellenschutzgebiet Zone A (quantitativ) (R3)

 300m Sicherheitspuffer um Vorrang- und Vorbehaltsgebiete

für Bodenschätze bei Sprengungen

 Gebiete für obertägigen Abbau von Bodenschätzen (geplant)

 Flugnavigationsanlage CVOR im Anlagenschutzbereich (3-15km)

 Schutzkreise um zivile Landeplätze mit Schutzabständen (1,5 / 2,5 

/ 4 km)

 Zuständigkeitsbereich Militärflughafen Niederstetten und 

Militärflughafen Ansbach/Illesheim (R2)

 Anlagenschutzbereich VOR Breitsol

 Anlagenschutzbereich VOR Giebelstadt (R2)

 Flugbeschränkungsgebiet ED-R 150 für das militärische

Nachttiefflugstreckensystem

 Absetzplatz [ggf. RWK II] (R2)

 Windgeschwindigkeit in 160m Höhe Kl 1: 5,0 - 5,5 m/s

 Hangneigung 10 - 20°

 Hangneigung >20°
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– Höhere Landesplanungsbehörde
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… ermöglicht eine nachvollziehbare und 
transparente Abwägung im Rahmen eines
Gesamtkonzept.

… stellt die Durchsetzbarkeit der Windenergie in 
einem Gebiet sicher.

… dient der umfassenden fachlichen Abstimmung.

… wird politisch beschlossen und garantiert die    
Legitimation des Fortschreibung.

… berücksichtigt nicht nur Ausschlusskriterien 
sondern auch die Flächenqualität 
einschließlich Windeignung. 

Der Kriterienkatalog und Fachkarten

Der Kriterienkatalog …
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Die Fachkarten sind die Grundlage für die Auswertung der Potentialflächen.

Der Kriterienkatalog und Fachkarten

25

Fachkarte 
1

Siedlungs-

wesen

Fachkarte 
2

Natur &

Artenschutz

Fachkarte 
3

Landschaft

Denkmal-
schutz

Fachkarte 
4

Wald

Fachkarte 
5

Wasser

Fachkarte 
6

Boden-
schätze

Fachkarte 
7

Militär

Luftverkehr

Fachkarte 
8

Flächen-
qualität

u.a. 
Windhöff.,

Hangneigung
,

Flächengröße

Oliver Weidlich - Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde
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2022

2023

2025

2024

26 Oliver Weidlich - Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde
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Regierung von Unterfranken
Prozess der Regionalplanaufstellung

Oliver Weidlich - Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde27

Vorbestimmung 
& Flächen-
bewertung

2022-2023

• Kommunalgespräche

• Regionalkonferenz

• Erarbeitung 
Kriterienkatalog

• Vorabstimmung mit 
Fachbehörden

• Identifikation des 
Raums, der 
regionalplanerisch nicht 
in Betracht kommt 
(84%)

Potenzial-
flächenanalyse

&Vorab-
beteiligung 

2023

• Potenzialflächen von 
5,7% der 
Regionsfläche

• Vorabbeteiligung der 
berührten Städte und 
Gemeinden bis 
12/2023

• Abstimmungstermin 
mit Fachbehörden am 
13.11.2023

Formelles 
Beteiligungs-

verfahren

2024+

• Ausarbeitung 
Verfahrensunterlagen und 
Umweltbericht

• Einleitung des 
Beteiligungs-verfahrens

• Eventuell
2. Beteiligungsverfahren 
für Teilflächen erforderlich

Rechtskräftige 
Vorrang-gebiete

2025+

• Windenergieanlagen 
sind in diesen Gebieten 
genehmigungsfähig. 
Keine zusätzliche 
Bauleitplanung 
erforderlich.
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Region 2:

Würzburg
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Darstellung: Regionaler Planungsverband
München

29

Referenzanlage



Einzelfallbetrachtung der verbleibenden Suchräume

Raumwiderstandsanalyse bzgl. der Raumwiderstandsklasse (RWK) III

30

Quelle: Energie Atlas Bayern

 Waldfunktionen
 Landschaftsschutzgebiete
 Sichtbarkeit/ Hangkanten
 Abstände zu Vogelschutz-

gebieten
 Populationszentren
 Hangneigung/ Bodenschutzwald
 Umzingelung
 Windgeschwindigkeit
 u.ä.

Oliver Weidlich - Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde

 Konfliktrisiko und Eignung einer Fläche
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Einzelfallbetrachtung der verbleibenden Suchräume

1. Visualisierung d. Suchraums inkl. Anzahl und Art der RWK III

Oliver Weidlich - Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde
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Einzelfallbetrachtung der verbleibenden Suchräume

3. Potentialflächenanalyse – Prüfung der RWK III

Oliver Weidlich - Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde



Wir geben den Kommunen einen 

Wissensvorsprung, damit sie Projekte 

mit Bürgerbeteiligung auf den Weg 

bringen können.
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Viel zu langsamer Netzausbau und 

mangelnder Aufbau von 

Speicherkapazitäten sind ein 

Ärgernis, liegen aber nicht in der 

Verantwortung der Regionalplanung  

und sind kein Argument gegen die 

Ausweisung von Flächen für 

erneuerbare Energien.
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Fazit
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 Entwurf der Vorranggebiete hat oberste 
Priorität.

 Wir planen ausgewogen, raum- und 
umweltverträglich und unterstützen so den 
zügigen Umstieg auf Erneuerbare Energien.

 Akzeptanz ist uns wichtig, daher 
transparent und nachvollziehbar, 
aber Gegenwind ist unvermeidbar

 Parallele kommunale Planungen sind 
möglich - wir halten nichts auf

 Es stehen bereits heute große Potentiale 
für Windanlagen in Unterfranken zur 
Verfügung.
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Potential für Windenergie in Zell a.Main?

Die Hochfläche oberhalb der Siedlung von Zell drängt sich auf, aber:

• WSG Zone II und IIIa

• Hochspannungsleitungen

• Zeller Wälder sind FFH-Gebiete und ökologisch wertvoll

• Wald südlich Zell (Richtung Hexenbruch) im Siedlungspuffer

• Sonderlandeplatz Hettstadt (RWK I), Bauschutzbereich (RWK II) und Flugplatzrunde (RWK II) 

Keine Chance für ein Vorranggebiet Windenergie 

Mögliche kommunalpolitische Strategien: 

Beteiligung an Windenergieprojekten von Nachbargemeinden proaktiv angehen. 

Beteiligung an Genossenschaftsprojekten forcieren. Insbesondere geeignet im

Rahmen der Kommunalen Allianz Main-Wein-Garten e.V. 

Focussierung auf Solarenergie und Wärmeplanung
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Naturschutz

Trinkwasser      Siedlungsabstände

Luftfahrt Infrastruktur



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Fragen? Anregungen? 
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